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TIPPS

FUNDSTÜCKE
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Eigentlich wollten Sie schon lange.
Aber es fehlte die Zeit, die Energie, die

Gelegenheit. Es war Vollmond oder
Leermond oder Fönlage... Schluss mit
Ausreden! Geben Sie sich einen Schubs,

informieren Sie sich, legen Sie los. Sie

wissen schon: Es gibt nichts Gutes, aus-

ser man tut es.

In praktisch jeder Wohnbaugenos-
senschaft gibt es Möglichkeiten, sich zu

engagieren. In der Nachbarschaftshilfe,

an Anlässen, in Gremien oder Kommis-

sionen. Kennen Sie diese nicht, tau-
sehen Sie sich mit Ihren Nachbarn aus,
teilen Sie Ihrer Geschäftsstelle mit, dass

Sie Kapazitäten haben. Wie Sie selber

Siedlungsgruppen gründen können, er-
fahren Sie unter www.wbg-schweiz.ch

- Dienstleistungen - Fachpublikationen.
Wer in der Freiwilligenarbeit aktiv

werdenwill, findet unterwww.benevol.ch

Informationen und die Adressen der re-

gionalen Fachstellen. Schweizweit Frei-

willigenengagements nach Einsatzbe-

reichen und Personengruppen kann

man auch direkt über www.benevol-
iobs.ch suchen. Gute Anlaufstellen sind

zudem Gemeindeverwaltungen, Quar-
tiervereine, karitative und Nichtregie-
rungsorganisationen. Ein Blick auf
www.innovage.ch lohnt sich, wenn Sie

eine erfahrene Fach- oder Führungs-
kraft sind, die bereits oder bald pensio-
niert ist und Lust hat, an gemeinnützi-

gen Projekten mitzuwirken. Fit für die

Vörstandsarbeit in einem Verein macht
www.vitaminb.ch mit seinem Bildungs-
angebot. Und haben Sie gar keine Zeit
für ein Engagement, gibt es viele Orga-

nisationen, denen Ihre Spende hilft.

RECHT

tma/di/mgig vom
ZjVi/sfajid
Was passiert mit der gemeinsamen Wohnung bei einer Trennung? Wenn beide
Partner den Mietvertrag unterschrieben haben, kommt die Solidarhaftung ins

Spiel. Unser Rechtsdienst schafft Klarheit und weiss, worauf zu achten ist.

Solidarhaftung bedeutet, dass jede Miet-
partei für die gesamte Mietzinsforderung
geradestehen muss. Gilt die Solidarhaf-

tung auch für den ausziehenden Partner,
selbst wenn man sich darauf geeinigt hat,
dass der Zurückbleibende die Wohnung
übernimmt?
Wenn zwei Personen einen Mietvertrag un-
terschreiben, bleibt dieser bis zur Auflösung
grundsätzlich für beide bestehen. Auch

wenn es eine mündliche Abmachung zwi-
sehen einem Paar gibt, dass der eine Partner
die Wohnung vollständig übernimmt, emp-
fehle ich, sich bei derVerwaltung zu melden,

um die neue Situation zu klären. Das ist kei-

ne grosse Sache und es braucht nicht einmal
einen neuen Vertrag. Dazu reicht eine einfa-
che Vertragsabänderung. Dies ist vor allem

für jenen Partner wichtig, der auszieht, denn

wenn der Mietzins trotz Abmachung ausblei-

ben sollte, haftet man weiter solidarisch
ohne Wenn und Aber.

Gibt es einen rechtlichen Unterschied be-

züglich der Haftung zwischen Ehepartnern
einerseits und Konlcubinatspaaren oder
Wohngemeinschaften andererseits?
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Soli-

darhaftung unabhängig vom Zivilstand gilt.
Wer einen Mietvertrag unterschrieben hat,
haftet für die finanziellen Forderungen des

Vermieters. Wenn hingegen jemand bei sei-

nem Freund oder der Freundin einzieht, oh-

ne Mietvertragspartei zu werden, ist der ein-
ziehende Partner bei einer Trennung gegen-
über dem Vermieter finanziell nicht haftbar.

Nehmen wir an, ein Ehepaar bewohnt mit
seinen erwachsenen und berufstätigen
Kindern eine Wohnung und kann plötzlich
für die Miete nicht mehr vollumfänglich

aufkommen. Kann der Vermieter in diesem
Fall die Kinder in die Pflicht nehmen?

Nein, denn die Kinder stehen in keinem

Vertragsverhältnis zum Vermieter. Wenn die
Miete nicht mehr bezahlt werden kann, sollte

man sich mit den Sozialbehörden in Verbin-

dung setzen, um nach Lösungen zu suchen.

Erwachsene und berufstätige Kinder könn-

ten aber von den Ämtern in die Pflicht ge-

nommen werden, weü es eine zivilrechtliche

Unterstützungspflicht von Verwandten in ge-
rader Linie gibt. Im angenommenen Fall ist

es also durchaus möglich, dass die Kinder

zur Unterstützung aufgefordert werden.

Kann eine Hausgemeinschaft von der Ver-

waltung verlangen, die Haus- und Garten-

pflege selber zu erledigen, weü sie damit
die Gemeinschaft stärken will und ausser-
dem erst noch die Nebenkosten spart?
Verlangen kann sie es, aber der Entscheid

liegt allein bei der Verwaltung. Man muss
aber auch bedenken, dass solche Ansinnen
eine Momentaufnahme sind. In einem Haus

gibt es jedoch Wechsel und nicht alle Partei-

en führen ihre «Ämtli» immer zur Zufrieden-
heit der anderen Bewohnenden aus, was zu

Unstimmigkeiten führen kann.

Lie. iur. Fabiano Marchica
ist Berater beim Rechtsdienst von

Wohnbaugenossenschaften Schweiz.
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